
Zwischen der

Freien Hansestadt Bremen

vertreten durch

die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und lntegration (SASJI)

und

Wichernstift Jugendhilfe gGm bH
Oldenburger Str. 333
27777 Ganderkesee

wird folgende

Vereinbarung nach S 77 SGB Vlll

geschlossen:

1. Gegenstand

1.1 Diese Vereinbarung regelt die Leistungserbringung von ambulanten Maßnahmen nach

SS 27 SGB Vlll i. V. m. S 41 SGB Vlll für folgende Leistungsangebotstypen:

. . Begleiteter Umgang (BE)

o Erziehungsbeistandschaft (EB)

r Familienkrisenintervention

. SozialpädagogischeFamilienhilfe(SPFH)

mit einheitlicher Berechnung der Overhead- u. Sachkostenpauschale.

Folgende ambulante Maßnahme wird weiterhin individuell berechnet und fällt nicht unter

die einheitliche Berechnung:

. lntensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
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1.2 Diese Vereinbarung bestimmt Näheres zu Art, lnhalt und Umfang der Leistung, ihrer

Vergütung und ihrer Prüfung. lm Übrigen finden die Regelungen des Bremischen Lan-

desrahmenvertrages nach $ 78 f SGB Vlll vom 15.11.2001 in Verbindung mit seinen

Anlagen in der aktuellen Fassung Anwendung.

1.3.1 Die Leistungen werden von der Wichernstift Jugendhilfe gGmbH, Oldenburger Str. 333,

27777 Ganderkesee - nachfolgend Leistungserbringer genannt - erbracht.

1.3.2 Grundlage des Vertrages sind die beiliegende Anlage 1 Leistungsübersicht mit Entgel-

ten, Anlage 2 Kalkulationsunterlagen, Anlage 3 Leistungsangebotstypen

2. Leistungsvereinbarung

2.1 Das Leistungsangebot des Leistungserbringers entspricht den in der Vertragskommis-

sion SGB Vlll festgelegten Leistungsangebotstypen.

2.2 Die Leistungen sind nach den allgemein anerkannten fachlichen Standards sowie der

Entgeltbemessung zugrundeliegenden personellen Ausstattung zu erbringen. Sie müs-

sen ausreichend und zweckmäßig sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht über-

schreiten. Sie sind so zu gestalten, dass eine bedarfsgerechte Hilfe im Einzelfall gewähr-

leistet ist.

2.3 Der Leistungserbringer hat sicherzustellen, dass er nur Personen beschäftigt oder ver-

mittelt, die nicht wegen einer der in $ 72a Satz 1 SGB Vlll genannten Straftaten rechts-

kräftig verurteilt worden sind. Zu diesem Zweck hat er sich bei der Einstellung, aus be-

sonderem Anlass und in regelmäßigen Abständen (spätestens alle 5 Jahre) ein Füh-

rungszeugnis nach $ 30 Abs.1 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen zu lassen.

Unbeschadet dessen hat der Leistungserbringer unverzüglich geeignete Maßnahmen zu

ergreifen, wenn ihm bekannt wird, dass gegen eine Person wegen des Verdachtes, eine

solche Straftat begangen zu haben, Ermittlungen zur Strafuerfolgung eingeleitet worden

sind.

2.4 Nach g 8a SGB Vlll ist beiAnhaltspunkten, die auf eine drohende Kindeswohlgefährdung

für ein Kind oder einen Jugendlichen hindeuten, im Zusammenwirken mehrerer Fach-

kräfte das Gefährdungsrisiko abzuschätzen. Die Mitarbeiter einer Einrichtung verpflichtet

dies, bei der Kenntnis von einem Gefährdungsrisiko, ihren Schutzauftrag unmittelbar

wahrzunehmen und/ oder das zuständige Jugendamt zu informieren.
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2.5 Der Leistungserbringer verpflichtet sich nur Personal einzusetzen, das entsprechend der

jeweiligen Leistungsangebotstypenbeschreibung persönlich geeignet ist. Bei Abwei-

chung von den jeweils vom Landesjugendamt als sozialpädagogische Fachkräfte defi-

nierten Qualifikationen besteht ein Entscheidungsvorbehalt der SASJI bezüglich derVer-

gleichbarkeit von Qualifikationen. Vor Beschäftigung anderer Personen, die aufgrund ih-

rer Ausbildung, besonderer fachpraktischer Erfahrungen und Kenntnisse so qualifiziert

sind, dass sie bestimmte pädagogische Aufgaben übernehmen könnten, ist Einverneh-

men mit dem Leistungsträger und/oder Landesjugendamt herzustellen.

2.6 Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes

für das Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu

beachten und seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unterhalb des Landes-

mindestlohns zu vergüten.

3. Entgeltvereinbarung

3.1 Die Leistung wird gem. der in der Anlage 1 aufgeführten Leistungs- und Entgeltübersicht

vergütet.

3.2 Die Vergütung beinhaltet alle erforderlichen direkten und indirekten Zeiten der Leistungs-

erbringung sowie die Ausfallzeiten des Personals (2.8. Vor- und Nachbereitung, Fahrt-

zeiten, Dienstbesprechungen, Urlaub, Fortbildung, Krankheit, etc.). Mit den o.g. Vergü-

tungspauschalen sind bei wirtschaftlicher Betriebsführung damit alle notwendigen Per-

sonal-, Sach- und lnvestitionskosten abgegolten. Daraus folgt, dass mit den Pauschalen

alle weiteren mit der Leistungserbringung zusammenhängenden Personalkosten für die

Betreuung, fachliche Leitung und Koordination (Qualitätssicherung), Geschäftsführung

und allgemeine Veruvaltung sowie alle notwendigen Sachkosten (Betreuungs- und allge-

meine Verwaltungssachkosten) sowie die Aufirendungen für Miete, Abschreibung (Büro)

etc. refinanziert sind.

Die Berechnungsgrundlagen der Pauschalen sind dem beigefügten Kalkulationsunterla-

gen (Anlage 2) zu entnehmen.

3.3 Die Pauschalen sind nur abrechenbar, wenn eine Kostenübernahmeerklärung seitens

des zuständigen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe im Einzelfall vorliegt.
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3.4 Die Abrechnung der Pauschalen erfolgt bei Beginn oder Beendigung sowie vorzeitigem

Abbruch im laufenden Monat für das Leistungsmodul nach Tagessätzen. Die jeweiligen

Tagessätze werden mit dem Divisor 30,4 ermittelt. Die Rundung erfolgt erst bei der Be-

rechnung des anteiligen Monatsbetrages. Zeiten der vorübergehenden Abwesenheit des

jungen Menschen und/ oder Familie aufgrund von Urlaub, Krankenhausaufenthalt, Kur,

in denen die Maßnahme nicht stattfindet, sind nicht abrechenbar. Für anteilige Tage er-

folgt auch hier die tageweise Abrechnung.

3.5 Nur Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH):Wegen der erhöhten Leistungsintensität

in der Eingangsphase, kann der Leistungserbringer bei nicht vorhersehbarem vorzeiti-

gen Abbruch der SPFH während eines Monats innerhalb des ersten Bewilligungsquar-

tals - insbesondere beifehlender Mitwirkungsbereitschaft der Familie und im Falle einer

eintretenden akuten Kindeswohlgefährdung, die im Rahmen der Kindeswohlsicherung

eine nicht nur vorübergehende Herausnahme des Kindes bzw. der Kinder aus der Fa-

milie erforderlich macht bzw. beiTod der Eltern -, die entsprechende Pauschale im Mo-

nat des Abbruchs mit dem zweifachen Satz abrechnen. Ausnahme: Erfolgt ein Abbruch

im zweiten Quartal des Bewilligungszeitraumes, kann diese mit einem Faktor von 1,5 zur

Abrechnung kommen. Erfolgt ein solcher Abbruch im laufenden Monat (tageweise Ab-

rechnung), kann die Pauschale zu 100 v. H. in Rechnung gestellt werden. Der Leistungs-

erbringer legt der Abrechnung in diesen Fällen die familienbezogenen Einsatzpläne, aus

denen die Einsätze, Beginn und Ende der SPFH hervorgehen und nachgewiesen sind,

bei.

4. Qualitätsentwicklungsvereinbarung

4.1 Die Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistung sowie Anga-

ben über geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung nach dem Landesrahmenver-

trag nach S 78f SGB Vlll gelten ebenfalls für dieses ambulante Projekt. Somit erfolgt

auch die Berichterstattung analog der Vorgaben der Rahmenempfehlung zur Qualitäts-

entwicklung (Berichtsraster) in der jeweils aktuellen Fassung. Die Berichte sind dem ört-

lichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe jeweils zum 31 . März alle zwei Jahre vorzule-

gen und gehen gezielt auf die im trägerindividuellen Konzept hinterlegten Schwerpunkte

der Qualitätssicherung in Bezug auf die Dokumentation und Selbstevaluation ein. Zu-

künftige Ergebnisse der Vertragskommission zur Qualitätsentwicklung, insbesondere im

Hinblick auf das Berichtswesen in Form eines standardisierten Rasters, sollen dabei be-

rücksichtigt werden.
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4.2 Mit dem bekannten Formblatt erfolgt die Übermittlung der für das Berichtswesen erfor-

derlichen Daten an die zuständigen Sachgebietsleiter im Sozialdienst Junge Menschen

des jeweiligen Sozialzentrums.

4.4 Ergänzend vereinbaren die Vertragspartner, dass der Leistungserbringer ab Beginn der

Laufzeit dieser Vereinbarung jährlich die Entwicklung und den Einsatz des Personals

(Funktion, Qualifikation, Stellenanteil, Eingruppierung, Erfahrungsstufen, etc.) sowie der

Fallzahlen in einer Übersicht darstellt (Anlage 3).

4.5 Sollten sich Anhaltspunkte ergeben, die erhebliche Zweifel an der Leistungsqualität und

Wirtschaftlichkeit der Einrichtung begründen, stellt der Träger der Einrichtung dem öf-

fentlichen Jugendhilfeträger auf Anforderung weitergehende, zur sachgerechten Beur-

teilung notwendige und geeignete Prüfungsunterlagen zur Verfügung und erteilt auf An-

frage die erforderlichen Auskünfte. Ziel solcher Prüfungen ist es, etwaige Mängelfür die

Zukunft einvernehmlich abzustellen. Zudem hat der örtliche Träger der öffentlichen Ju-

gendhilfe das Recht zu einer angemeldeten Prüfung dieser Unterlagen vor Ort. Diese

wird rechtzeitig angekündigt und gemeinsam terminiert.

lnhalt der Vor-Ort-Prüfung kann darüber hinaus sein:

. sich vor Ort ein Bild von der Leistungserbringung zu verschaffen,

. lnaugenscheinnahme von Personen, Personalakten (Arbeitsverträge etc.), Aus-

stattung und Sachen,

. Einsichtnahme in die Leistungsdokumentationen und andere relevante Aufzeich-

nungen,

. Befragung von Leistungsempfänger:innen und anderen beteiligten Personen

(wird im Kontext der Hilfeplangespräche bzw. in Abstimmung zwischen Case-

Management und Leistungserbringer durchgeführt).

5. Vereinbarungszeitraum

5.1 Die Vereinbarung gilt ab dem 01.02.2025 und wird mit einer Mindestlaufzeit von 12 Mo-

naten auf unbestimmte Zeit geschlossen (also mindestens bis zum 31.01.2026).

5.2 Zur vollständigen oder teilweisen Anderung oder Aufhebung der Vereinbarung bedarf es

einer schriftlichen Kündigung unter Einhaltung der unter Ziffer 5.1 bestimmten Mindest-

laufzeit. Die Vergütungsvereinbarung kann mit einer Frist von mindestens 6 Wochen, die

übrigen Bestandteile derVereinbarung können mit einer Frist von mindestens 3 Monaten

gekündigt werden.
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S.3 Für den Fall, dass sich die Leistungs- und Vergütungsfaktoren bzw. -strukturen durch

gesetzliche oder landesrahmenvertragliche Neuerungen wesentlich verändern, kann

diese Vereinbarung von jeder Vertragspartei ohne Einhaltung einer Frist zum Zwecke

der Anpassung durch Neuverhandlung gekündigt werden. Bis zum Abschluss einer Neu-

vereinbarung gelten die bisherigen Regelungen weiter'

6. Sonstiges

6.1 Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestim-

mungen ihreWirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Vertragsparteien

durch eine wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst

nahekommt. lm Übrigen gelten die Vorschriften der SS 53 ff. des Zehnten Buch Sozial-

gesetzbuch (SGB X) über den öffentlich-rechtlichen Vertrag.

6.2 Alle Anlagen dieser Vereinbarung sind Vertragsbestandteil

6.3 Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei Vorlie-

gen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des

BremlFG im elektronischen lnformationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer

möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach

dem BremlFG sein.

6.4 Der Leistungserbringer bestätigt die Anwendung des von ihm angegebenen Tarifvertra-

ges und die damit im Vertragsentgelt enthaltenen Lohnkosten in voller Höhe an sein

Personalweiterzuleiten. Der Leistungserbringer erklärt sich bereit die gezahlten Gehäl-

ter nach den Anforderungen des Kostenträgers nachzuweisen.

6.5 Sofern noch nicht erfolgt triü der Einrichtungsträger mit Abschluss dieser Vereinbarung

dem Landesrahmenvertrag nach S 78 f SGB Vlll in seiner aktuellen Fassung bei. Die

dort enthaltenen Bestimmungen gelten entsprechend'
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Geschlossen: Bremen, im März 2025

Die Senatorin für Arbeit, Soziales,
Jugend und lntegration (SASJI)

Leistungserbringer

Anlaqen:

Anlage 1: Leistungsübersicht mit Entgeltsätzen

Anlage2: Kalkulationsunterlagen für den Kalkulationszeitraum 01.02.2025

31.01.2026

Anlage 3: Leistungsangebotstypen

mind



Anlage 1

Träger:WichemstiftJugendhilfe gGmbH Zeitraum:01,02,2025-mind,31,01,2026

Modul/Fallgrupp

e V pro Monat

810,06 €

Modul/Fallgrupp

e lV pro lvlonat

583,93 €

1,868,23 €

Modul/Fallgrupp

e lllpro Monat

692,23€

1,531,83 €

Tagupauschal

e

74,98 €

Modul/Fallgrupp

e ll pro Monat

825,78 €

1,764,81€

7,219,s1€

Tagespauschale

207,80 €

49,92 €

Leistungs- und Entgeltübersicht

ModullFallgrupp

e lpro Monat

825,78 €

1.334,72 €

6,317,08 €

1,517 I50€

Begleiteter Umgang
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Anlage 3 (Teilauszug)
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Anlage äur Vsr*inbarung nach $ 77 SGB Vlll
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Anlage rrur Varsinbsnulg risch $ 7l SGE Vlll
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r Pnocmaquglltät höächrdbl d6 Anriündusg der LnlefFchiodllchrn

mrrhodliAno*tl$hen V€rlahrqn, dl6 d6fi skhlqlon $tsnd d€r

lirrscnEc*rsft€$ ür ontlpruilrün hdben,

Erefnnitqü6llür
r - 

Dlo Dar*Hlung de? ErgsüfisquslHt endhäll eine Fewefttt6 eun

G.Fd d€r fiihrclchung'

ll" Ldrlüngts(dgült s&1&l anfiflt
mit der P€räüml- urd
Säcl*dübr! rorYladie lnvo*tltlqnrko€{Fn"
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Arleqo zurn LAT Falllilien}lieedlütürvoollon

fi ücltftlhrungrrnod$l lm Rahmen där Fülllhnhrl*mlttarwstlorr

Zlrl
niJftict lr:trrng v*n Kirdern und Jügrcndlichen au* lnobhutsrahmen ln di* Horkunlhtanilie lm

Rshmfin dEr FdniüBrdirlttnlnt€rwnüon gwtrFB S?7.2 8ö8 Vlll"

Zhlgnrpge , -1,-- L-d_J
xi',a*iiuäc.tugurdllcfre rinler lS J€Uür1, dls $idt ln ElrriclCungen d€r InoMlulmhmetoflnd*n' rouvi0

i*r* fltr* ü fä*nctrcn UnfifO, bel &nen eiß ailgig€ und-*ystamati*che Fri:kfükun$ flfgrurld

iu.i*iJfiil*r ftnlg*aug*icffien alF gsbolsn *ücholnt, Aulgenornmen arrd Frixnillsn, ln denen das

Xk]des'sshl nFht *ttbülänl gssrähtltistüt t*e{den ksnn'

Dareri 6 {mail,l0l T€FF

lbhul dsr HüsktüFrunq lnn Rthmrrr drr RlicHfitl,q{roü,modü{r:

Vlt-UAE Übüräüoiü$* d€r l"ÄlhBlEnd: I'lorsnbsr ?O!4
te{shhdssn in dßr tiGung der llrlrugrtomlllhslü! 568 Vlll stn 1r 

' 
1?'lü44

1. EJnüch6tEürqd€Btdffrn{näqömffi$: ... .

Der falmjfirende Caas-F.1mo{rtillzl0rt dle L{6lriühk9ft üimr F"llthfiltriJng".bsiemrd ürl
dFil1W;üch dot Farnfllennnlt&der. nbder an*arunenrubbsn, SIE Enlaqh€irfu$g lilr dhAnwefldurq

ffi Riftffih*'tge;sduts dsiFsmiür*rlrenlnhrvenlion bsrulrt euf drr Elfficft5llu{S' dtFE ei66

inta,qi-r; ü'rdfrfigc V€ügfi{ür.clg über dra Bcdhprgcn dar Rlicltffiirung-sinrurult ]tl und drren

Ü**itariog uine aähs.nüehigokälinulerllche unü inünntrs Bedl*llung crfordort, unter Wahrung der

lSndBßtftubE.

t **"****n*" und Ent*chrldlJllgi ..
ffihßfi Kontf,kt su €lnsm goäUnütgt! Träger ouf und üb€rffllt€lt

t*-ün d€n tuirrrÄn lfifonnsllonsft die rp def lnobhlrvrsms oE iihrt hdb€n, etlch d6n stärd dnr

r,fo.üi*iig*,s mft den FamEiccr&lttglirdffn ünd dsr lnoühülmhfiäEt€llr" Oor Ttfoer ordrchaidd{ übar

ii* älrisilfodön mt*nung Ooc Änfrage. lm Fafie oinsr Armahme wird üer Ablaut dx Vorga4rflche

fe*rssrsüt. Dos caeetnanagomertt ifidhil elle rBlaeart€n 8Ft€ligilsn üb*r dlo Ents$eidung'

3. E{*t'üt$oräch:
trffiffih mlt slen (Blrsr$rxtsfl Famili€nmitglisdöm-ünd Factdn*Ren finds! s{ätt Diü

ar""*ff#*ot u"g dlerel Ergigr€Eptitdhs lyfd fa{borogm fnalgnlagü Oia trdlngvngen urd dar

Ablau{ der Hihkführung rrrerd*riln tlnsr 'ErsIY$€hbarutlg' 
do*umünlbd'

4, WFtlBr€ G€sorä{itB ufld f'onhfftlrtlgits$
ffin ßfiren Boüohl FEmsinFEm€ äls auch gelr$rnte

6üprächo rfiii den Kirddrn r.tnr! d*n Eltsm. EBI dieaer 6'€eprä;hß lct üs, dle.Ere{versrnbsfung' ru
Xo-rd*fiuisr*n ,,n* gcg**nenfdig €n*p"es*tl, ilm sint Rück{tlhrtrtp innsr}älb 't9tlä {msx' lüTaqe)

ru smögllclun,

ä.@;
nffin uar Sdrritt* rddgt dte R{ichtrihrung dät fündffi, iltd ds*

ilblichs lbi.falren der K,iisBfliirkrft€ntisn mft d€r Famihe btprnnl'
Sä'fi" ä.ä CüritU[*rU ,iicftl nülr*icfbs. s€in, rrit daa Cai*rtenä{amenl {,lmgshsrd lft{ormlfft tn

Ci*sdm fefl tühran dh Fnehkrä$s dtf FäffilFür*flsefiinbrvenlion, das tarematmgomtnl" €l!B

*fitäl"r F.*ifienmltgti&r und dk lniröhutnshm€äl€ü6 6ln pü{$F6kllvgbeprach' däi füßi

te**maneg+m*nl proto*nlliort wr?d.


